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SGB VIII-REFORM: AGJ BEGRÜßT REFORMFORTSCHRITT – KRITIK AN 
MÖGLICHEM FOKUS AUF UNREALISTISCH KURZFRISTIGEN EINSPARUNGEN 

Anhörung im Bundesministerium zum Referatsentwurf 1. KJHSRG 

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ hat sich heute an der mündlichen 
Anhörung im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum 
Referatsentwurf des Ersten Kinder- und Jugendhilfestrukturreformgesetzes (1. KJHSRG) 
beteiligt. Die stellvertretende AGJ-Geschäftsführerin Angela Smessaert stellte die Position der 
AGJ auf Grundlage einer schriftlichen Stellungnahme vor, die dem Bundesministerium am 16. 
April vorgelegt wurde. 

Darin begrüßt die AGJ, dass der Referatsentwurf das Anliegen verfolgt, die Kinder- und 
Jugendhilfe nachhaltig und zukunftsfest aufzustellen, um gesellschaftliche Teilhabe und 
Chancengleichheit für alle jungen Menschen zu sichern. Der Referatsentwurf hebe außerdem die 
hohe Relevanz der Kinder- und Jugendhilfe hervor. 

Inklusion voranbringen – Strukturen endlich vereinfachen 

Besonders positiv bewertet die AGJ die geplante Zusammenführung der Leistungen der 
Eingliederungshilfe für junge Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung unter dem 
Dach des SGB VIII ab 2028. Damit werde ein zentraler Reformschritt vollzogen, der seit Jahren 
von Fachpraxis und Verbänden gefordert werde. 

„Die Bündelung der Zuständigkeiten unter einem Dach würden die ressourcenraubenden 
typischen Verschiebestreitigkeiten und Zuständigkeitskonflikte endlich beenden. Ermöglicht 
würde dadurch eine passgenaue Hilfe aus einer Hand“, sagte Angela Smessaert.  

Durch den Abbau von Schnittstellen und Doppelstrukturen könnten sowohl die jungen Menschen 
und ihre Familien als auch die Verwaltung spürbar entlastet werden. 

Kostendebatte greift zu kurz 

Der Haushaltsdruck in den Kommunen sei real, die Gründe für die Kostensteigerungen im Etat 
der Kinder- und Jugendhilfe würden politisch jedoch zu oberflächlich, teils verfälschend 
betrachtet. Zwar sieht die AGJ die geplanten niedrigschwelligen Regelstrukturen grundsätzlich 
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positiv, sie warnt jedoch davor, diese als bloßes Instrument zur Kostensenkung gegen individuelle 
Rechtsansprüche auszuspielen.  

„Sowohl das Angebot infrastruktureller Bildungsassistenz wie auch konzeptionell klug 
aufgestellte niedrigschwellige Infrastrukturangebote – z. B. Kita-Sozialarbeit oder inklusive 
Familien- und Erziehungsberatung – können entscheidend zu Teilhabe und dem 
gelingenden Aufwachsen junger Menschen beitragen. Daneben werden aber weiter 
Einzelfallhilfen gebraucht. Dass der Referatsentwurf dies anerkennt, ist unbedingt zu 
bewahren und ein deutlicher Unterschied zu dem Vorschlagspapier aus dem 
Bundeskanzleramt.“ erläuterte Smessaert. 

Steigende Ausgaben seien überwiegend auf äußere Faktoren wie Inflation, Tarifsteigerungen und 
ungelöste Probleme in anderen Politikfeldern zurückzuführen – nicht auf strukturelle Defizite der 
Kinder- und Jugendhilfe selbst. Wer hier falsche Erwartungen schüre, drohe notwendige 
Qualitätsstandards zu untergraben. 

Rechte junger Menschen sind kein Luxus 

Die AGJ betont, dass die Rechte junger Menschen und ihrer Familien nicht im Widerspruch zu 
einem funktionierenden Sozialstaat stehen – im Gegenteil. 

„Gerade in Zeiten von Krisen und demografischem Wandel sind Investitionen in junge 
Menschen keine Belastung, sondern eine Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesellschaft“, so Smessaert. 

Die Kinder- und Jugendhilfe sei ein tragender Pfeiler des Sozialstaats und sichere die Grundlagen 
für gutes Aufwachsen und gesellschaftliche Teilhabe. 

Erfolg der Reform hängt an realistischer Umsetzung 

Entscheidend für den Erfolg der Reform ist aus Sicht der AGJ eine sorgfältige und realistische 
Umsetzung. Überhöhte Erwartungen könnten schnell zu Enttäuschungen führen – sowohl bei den 
Adressat*innen und Bürger*innen als auch in den Verwaltungen. 

„Wenn politische Versprechen und praktische Umsetzbarkeit auseinanderfallen, droht das 
Vertrauen in die Reform zu schwinden“, sagte die stellvertretende AGJ-Geschäftsführerin. 

Die AGJ ruft daher zu einem besonnenen Vorgehen auf und bietet ihre fachliche Expertise für 
den weiteren Reformprozess an. 

Hintergrundinformationen: 

- Stellungnahme der AGJ: https://www.agj.de/fileadmin/files/positionen/2026/AGJ-
StN_RefE_KJHSRG.pdf

- Das Portal der Kinder- und Jugendhilfe bietet eine Übersicht mit zum Referatsentwurf
veröffentlichten Stellungnahmen an, unter:
https://jugendhilfeportal.de/artikel/stellungnahmen-zum-referentenentwurf

Kontakt: Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ, Sabine Kummetat 
(Presse- und Öffentlichkeitsreferentin), sabine.kummetat@agj.de, Tel. (030) 400 40 219 
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